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Sondervorschrift 363 
 
 
 

Antrag der Schweiz 
 

 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Erläuternde Zusammenfassung: Möglichkeit der Freistellung von Geräten und Ma-
schinen, die Erdölprodukte in Mengen unter den in 
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (7a) angegebenen (be-
grenzten Mengen) enthalten, gemäß Sondervorschrift 
363. 

 

Zu treffende Entscheidung:  Änderung des Textes der Sondervorschrift 363 durch 
Streichung des Verweises auf die in Kapitel 3.2 Ta-
belle A Spalte (7a) angegebenen Mengen. 
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Einführung 
 
1. Die Sondervorschrift 363 stellt die Eintragungen der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 

1863 und 3475 unter bestimmten Bedingungen von den Vorschriften des RID/ADR frei, wenn 
diese Produkte in Umschließungsmitteln, die Bestandteil von Geräten oder Maschinen sind, 
enthalten sind und nicht die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (7a) angegebenen Mengen über-
schreiten, d.h., wenn die in Zusammenhang mit dem Kapitel 3.4 definierten begrenzten Men-
gen (LQ) überschritten werden. 

 
2. Nach den derzeitigen Vorschriften, gelten für Maschinen, deren Inhalt unter dem für begrenz-

te Mengen festgelegten Wert liegt, strengere Vorschriften als für Mengen oberhalb des Wer-
tes für begrenzte Mengen. Die Freistellung des Unterabschnitts 1.1.3.1 b), die vor dem In-
krafttreten der Sondervorschrift 363 anwendbar war, kann wegen der neuen Sondervorschrift 
363 nicht mehr angewendet werden. Angesichts des geringen Inhalts gefährlicher Stoffe, soll-
ten diese Maschinen jedoch ebenfalls in den Genuss dieser Freistellung kommen. 

 
3. Eine einfache Lösung dieses Problems könnte nach Ansicht der Schweiz darin bestehen, im 

Text der Sondervorschrift 363 auf die Eingrenzung "in größeren als den in Kapitel 3.2 Tabelle 
A Spalte (7a) angegebenen Mengen" zu verzichten. Dies hätte in der Praxis keinerlei Konse-
quenzen, da Maschinen, die geringere Mengen als die für begrenzte Mengen festgelegten 
Werte enthalten, bereits die Anforderungen der Sondervorschrift 363 ohne jegliche Abwei-
chung erfüllen. Sie müssen nicht bezettelt werden, und es ist kein Beförderungspapier erfor-
derlich. 

 

Antrag 
 
In der Sondervorschrift 363 streichen: 
 
"in größeren als den in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (7a) angegebenen Mengen" 
 

__________ 


